
 
INHALT: 
Vollzug der Baugesetze – Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheides vom 29.06.2023 betreffend Neubau einer  
Interimscontaineranlage Gebäude 477 in Manching; 
Schulverband Grundschule Scheyern – Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023; 
Schulverband Mittelschule Scheyern – Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023; 
Sparkasse Pfaffenhofen –Kraftloserklärung von Sparurkunden, 
Sparkasse Pfaffenhofen – Aufgebot von Sparurkunden; 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung des Baugenehmigungsbescheids vom 29.06.2023 mit dem Aktenzeichen 30/602 BA VV I 20230676 be-
treffend Neubau einer Interimscontaineranlage Gebäude 477 in Manching auf Flurnummer 3203 der Gemarkung Manching 
 
Der verfügende Teil der Genehmigung: 
 
„Das Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm erlässt folgenden Baugenehmigungsbescheid: 
 
1. Für die o.g. Baumaßnahme wird die bauaufsichtliche Genehmigung erteilt. 

 
2. Der Genehmigung liegen die mit obigem Antrag eingereichten Bauvorlagen, geprüft am 15.06.2023, zugrunde. 

 
3. Abweichungen: 

Von den Vorschriften der Bayer. Bauordnung oder den auf Grund der Bayer. Bauordnung erlassenen Vorschriften wird folgende 
Abweichung gemäß Art. 63 Abs. 1 Satz 1 BayBO i.V.m. Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO erteilt: 
 

 Art. 28 Abs. 2 Nr. 2 BayBO 
Überschreitung der maximalen Brandabschnittslänge um 0,42 m 

 

 Art. 25 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BayBO 
Die Wände und Stützen im o.g. Gebäude sind nicht gemäß den Anforderungen feuerhemmend ausgeführt. 

 

 Art. 29 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 BayBO 
Die Decken im o.g. Gebäude sind nicht gemäß den Anforderungen tragend und feuerhemmend ausgeführt. 

 

 Art. 27 Abs. 3 Satz 1 BayBO 
Die Trennwände im o.g. Gebäude sind nicht gemäß den Anforderungen feuerhemmend ausgeführt. 

 

 Art. 33 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 BayBO 
Die Wände des notwendigen Treppenraums sowie die oberen Abschlüsse der notwendigen Treppenräume sind nicht 
gemäß den Anforderungen feuerhemmend ausgeführt. 

 

 Art. 27 Abs. 5 Halbsatz 2 BayBO 
Die Öffnungen in Trennwänden werden nicht gemäß der Anforderungen feuerhemmend, dicht- und selbstschließend 
ausgeführt. 

 
4. Auflagen: 

 
4.1. Bauordnungsrechtliche Auflagen: 

 
4.1.1. Brandschutznachweis/Bauüberwachung 

Der Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes vom 08.03.2023, erstellt von Steinhofer Ingenieure GmbH, Dr.-Gessler-Straße 
37, 93051 Regensburg, geprüft am 15.06.2023, sowie die zugehörigen Brandschutzpläne sind Bestandteil der Baugenehmigung 
und sind einzuhalten. 
Sie sind allen an der Baumaßnahme beteiligten Firmen vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen. 
Der Einbau brandschutzrelevanter Bauteile ist dem Landratsamt Pfaffenhofen vom Bauherrn oder seinem Beauftragten mindes-
tens drei Tage vor Einbaubeginn mitzuteilen. 
Der Bauherr hat sich von allen Firmen, die brandschutzrelevante Bauteile ausführen und/oder einbauen, die ordnungsgemäße 
Ausführung der Arbeiten und die Übereinstimmung mit dem geprüften Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes bestätigen zu 
lassen (siehe Anlage „Unternehmererklärung“). In der jeweiligen Bestätigung muss insbesondere enthalten sein, dass die jeweils 
geltenden EN/DIN-Normen, Zulassungsbestimmungen und Hersteller-Einbauanleitungen eingehalten sind. 
Der Bauherr hat außerdem allen am Bau beteiligten Firmen den geprüften Brandschutznachweis vor Beginn der Baumaßnahme 
zur Kenntnis zu geben und dies zu bestätigen (siehe Anlage „Bauherrenerklärung“). 
Auf Anforderung sind diese Bestätigungen dem Landratsamt, insbesondere bei Kontrollen vor Ort, vorzulegen. 
 

4.1.2. Brandmeldeanlage mit Aufschaltung 
Dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Bauamt, ist bis spätestens zur Nutzungsaufnahme eine Bestätigung über die Aufschal-
tung der Brandmeldeanlage vorzulegen. 
 
 
 

 

 

A M T S B L A T T  
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ZWANGSGELDANDROHUNG 
Für den Fall, dass die Bestätigung über die Aufschaltung der Brandmeldeanlage nicht fristgerecht vorgelegt wird, wird ein Zwangs-
geld in Höhe von € 1.000,00 angedroht. Die Androhung des Zwangsgeldes beruht auf Art. 29, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Höhe orientiert sich am wirtschaftlichen Interesse des Bauherrn; sie er-
scheint angemessen, um den Bauherrn zur Erfüllung der Verpflichtung anzuhalten. Das Zwangsgeld wird fällig und mittels Kos-
tenrechnung angefordert, wenn die Auflage nicht eingehalten wird (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 VwZVG), ohne dass es des Erlasses 
eines neuen Verwaltungsaktes bedarf. Zwangsmittel können so lange und so oft angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt 
ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 VwZVG). 
 

4.1.3. Schnurgerüst 
Mit den Bauarbeiten darf erst nach Abnahme des Schnurgerüstes (Absteckung der Grundfläche der baulichen Anlage und Fest-
legung der Höhenlage) durch einen Baukontrolleur des Landratsamtes begonnen werden. Die Abnahme ist mindestens 1 Woche 
vor Baubeginn schriftlich oder telefonisch beim Landratsamt zu beantragen. 
Einer Schnurgerüstabnahme ist die Einmessbescheinigung eines Prüfsachverständigen im Sinne der Verordnung über die Prüfin-
genieure, Prüfämter und Prüfsachverständigen im Bauwesen (PrüfVBau) oder einer Person mit ausreichenden Fachkenntnissen 
gleichgestellt. Aus dieser muss hervorgehen, dass die abgesteckte Grundfläche der baulichen Anlage und die festgelegte Hö-
henlage auf der Baustelle dem genehmigten Eingabeplan entspricht. 

 
4.1.4. Stellplätze 

Für das beantragte Bauvorhaben sind 32 Stellplätze nachzuweisen (Art. 47 BayBO i.V.m. der gemeindlichen Stellplatzsatzung). 
Die Stellplätze müssen bis zur Bezugsfertigkeit benutzbar sein. 

 
4.1.5. Baubeginn 

Der Bauherr hat den Ausführungsbeginn des Bauvorhabens und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbrechung 
von mehr als sechs Monaten mindestens eine Woche vorher dem Landratsamt mittels des Formulars „Baubeginnsanzeige“ 
schriftlich zusammen mit den ggf. erforderlichen Bescheinigungen nach Art. 62a Abs. 2 und Art. 62b Abs. 2 BayBO mitzuteilen 
bzw. vorzulegen (Art. 68 Abs. 8 BayBO). 
 
Mit der Bauausführung oder mit der Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst dann begonnen werden, wenn diese 
Unterlagen dem Landratsamt im Original oder per Fax (lediglich gescannte Dokumente können nicht akzeptiert werden) vorliegen 
(Art. 68 Abs. 6 BayBO). 
 
ZWANGSGELDANDROHUNG 
Für den Fall, dass die Baubeginnsanzeige bei Beginn der Bauausführung oder Ausführung des jeweiligen Bauabschnitts nicht 
oder nicht vollständig vorgelegt wird, wird ein Zwangsgeld in Höhe von € 1.000,00 angedroht. Die Androhung des Zwangsgeldes 
beruht auf Art. 29, 31 und 36 des Bayer. Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (VwZVG). Die Höhe orientiert sich 
am wirtschaftlichen Interesse des Bauherrn; sie erscheint angemessen, um den Bauherrn zur Erfüllung der Verpflichtung anzu-
halten. Das Zwangsgeld wird fällig und mittels Kostenrechnung angefordert, wenn die Auflage nicht eingehalten wird (Art. 37 Abs. 
1 Satz 1 VwZVG), ohne dass es des Erlasses eines neuen Verwaltungsaktes bedarf. Zwangsmittel können so lange und so oft 
angewendet werden, bis die Verpflichtung erfüllt ist (Art. 37 Abs. 1 Satz 2 VwZVG). 
 

4.2. Auflage der Brandschutzdienststelle: 
Die Abnahme der Brandmeldeanlage hat durch einen Sachverständigen zu erfolgen. 
 

4.3. Auflage des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr: 
Der Baubeginn und die Fertigstellung sind dem Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, 
Infra I 3, per E-Mail (baiudbwtoeb@bundeswehr.org) unter Angabe des Zeichens VI 0675-23-BAB mit den endgültigen Daten: Art 
des Hindernisses, Standort mit geographischen Koordinaten in WGS 84, Höhe über Erdoberfläche und Gesamthöhe über NHN 
anzuzeigen. 
 

5. Hinweise: nicht wiedergegeben  
 
6. Kosten: 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Für diesen Bescheid werden gemäß beiliegender Kostenrechnung 
und Anlage Kosten in Höhe von 3.633,50 € erhoben. 
 

7. Gründe: nicht wiedergegeben 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Bitte beachten Sie, dass Rechtsmittel von Dritten (z.B. Nachbarklagen) gegen die Zulassung eines Bauvorhabens keine aufschiebende Wirkung 
mehr haben. Das heißt, mit dem Bau kann im Regelfall sofort begonnen werden, aber auf eigenes Risiko. 
 
Zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung (Baustopp) kann beim Verwaltungsgericht München aber ein Antrag nach § 80 a Abs. 3 Satz 
2 i.V.m. § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung gestellt werden.“ 
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Der Bescheid mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung liegt in der Zeit  
 

vom 13.07.2023 bis einschließlich 14.08.2023 
 

im Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, Zimmer B105, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen nach Art. 29 BayVwVfG zur allgemeinen Einsichtnahme 
aus.  

 
Dort können Beteiligte Einwendungen vorbringen. Nach Ablauf der Frist von einem Monat nach dieser Bekanntmachung sind alle öffentlich-
rechtlichen Einwendungen gegen den Bescheid ausgeschlossen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch diese öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt. 
 
Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm, den 30.06.2023 
 
Albert Gürtner 
Landrat 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Schulverband Grundschule Scheyern 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 
des Schulverbandes Grundschule Scheyern (Geschäftsführende Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm), 

nach Vorlage bei der Aufsichtsbehörde 
 

I. 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Grundschule folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   416.000,-- € 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     47.000,-- € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
a) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen 

auf die Mitglieder des Schulverbandes Grundschule umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 356.850,00 € festgesetzt (Umla-
gesoll). 
 

b) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen 
auf die Mitglieder des Schulverbandes Grundschule umgelegt werden soll (Investitionsumlage), wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

c) Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2022 von insgesamt 195 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. Für die Bemessung der Schul-
verbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler  
im Verwaltungshaushalt  1.830,00 €  
m Vermögenshaushalt          0,00 € 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm vorgelegt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurden in der Gemeindeverwaltung Scheyern, Ludwigstr. 2, 85298 Scheyern, -Kämmerei, Zi.Nr. 12- 
niedergelegt und zur öffentlichen Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden bereitgelegt. (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG). 
 
Scheyern, 30.06.2023 
 
Manfred Sterz 
Schulverbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Schulverband Mittelschule Scheyern 
 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2023 
des Schulverbandes Mittelschule Scheyern (Geschäftsführende Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm),  

nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
 

I. 
Aufgrund der Art. 9 Abs. 7 und 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Schulverband Mittelschule folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit   655.000,-- € 
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit     51.000,-- € 
ab. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
a) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Verwaltungshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen 

auf die Mitglieder des Schulverbandes Mittelschule umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage), wird auf 484.800,-- € festgesetzt (Umla-
gesoll). 
 

b) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Vermögenshaushalt nicht gedeckten Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen 
auf die Mitglieder des Schulverbandes Mittelschule umgelegt werden soll (Investitionsumlage) , wird auf 0,-- € festgesetzt. 
 

c) Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2022 von insgesamt 101 Schülern (ohne Gastschüler) besucht. Für die Bemessung der Schul-
verbandsumlage nach der Schülerzahl beträgt der Betrag je Schüler  
im Verwaltungshaushalt 4.800,00 €  
im Vermögenshaushalt 0,00 € 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000,-- € festgesetzt. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

II. 
Die Haushaltssatzung wurde dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d.Ilm vorgelegt. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 

III. 
Die Haushaltssatzung mit Ihren Anlagen wurden in der Gemeindeverwaltung Scheyern, Ludwigstr. 2, 85298 Scheyern, -Kämmerei, Zi.Nr. 12- 
niedergelegt und zur öffentlichen Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Ge-
schäftsstunden bereitgelegt. (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i.V.m. Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 KommZG). 
 
Scheyern, 30.06.2023 
 
Manfred Sterz 
Schulverbandsvorsitzender 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
 
 
Kraftloserklärung von Sparurkunden; 
Durch Beschluss des Vorstandes der Sparkasse Pfaffenhofen wurde folgende Sparurkunde für kraftlos erklärt: 
 

Sparkassenbuch Nr. 3172040085 
 
Die Kraftloserklärung erfolgt gem. Art. 39 AGBGB. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 10.07.2023 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
-Der Vorstand- 

 
Timo Müller  Ingrid Stocker 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Sparkasse Pfaffenhofen 
 
Aufgebot von Sparurkunden; 
Nachstehende Sparurkunde der Sparkasse Pfaffenhofen a.d.Ilm ist als verloren gemeldet: 
 

Sparkassenbuch Nr. 4155108154 
 
Auf Antrag wird der derzeitige Urkundeninhaber aufgefordert, die Sparurkunde innerhalb einer Frist von drei Monaten bei dem Vorstand der 
Sparkasse Pfaffenhofen a.d.Ilm unter Geltendmachung eventueller Ansprüche einzureichen, andernfalls wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Pfaffenhofen a.d.Ilm, 07.07.2023 
 

Sparkasse Pfaffenhofen 
-Der Vorstand- 

 
Timo Müller  Ingrid Stocker 

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Tag der Veröffentlichung: 12.07.2023  


